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Aufnahmeantrag / Änderungsmeldung 
 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Sport Club ohne Grenzen e.V.  
 
Ich möchte die Änderung meiner Mitgliedsdaten melden  

 

Name:  Vorname:  

 

Straße: Hausnummer: Geburtsdatum 

 

PLZ:  Ort:  

 

Telefon:   E-Mail: 

 

Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied?  Name des Familienmitglieds:  

 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Spiel - und Platzordnungen sowie Beitragsordnung als für mich 
verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die beschriebenen Informationen zum Datenschutz / zu den Per-
sönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe. 
 
Mit der Unterschriftsleistung erkläre ich mich als gesetzlicher Vertreter bereit, für Forderungen des Vereins aus 
dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige den Sport Club ohne Grenzen e.V. (SCG) Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Sport ohne Grenzen e.V. (SCG) auf mein Konto gezoge-
nen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Vorname und Name Kontoinhaber      Kreditinstitut  

 
 
 

           IBAN 
 
DE 
 
 
 
Datum: Ort:       
 
Hinweise zum  Aufnahmeantrag – Beitragsordnung 
 
Die Beiträge werden halbjährlich zum 01.01. und 01.07. abgebucht. 
 
1 Person (aktiv) 
2 x 50 Euro (bei halbjährlicher Abbuchung)  
 
Familienbeitrag (inklusive aller im Haushalt lebenden Kinder) 
2 x 90 Euro (bei halbjährlicher Abbuchung) 
 
Passiver Mitgliedsbeitrag zwecks Unterstützung vom Verein 
2 x 25    Euro (bei halbjährlicher Abbuchung) 
 
An den Rennsonntagen wird beim Kartsport pro Sonntag ein Betrag von 15 Euro für Mitglieder und 25 Euro für 
Gastfahrer fällig. Der Betrag wird in bar vor Ort gezahlt. 
 
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich (Brief / E-Mail) zur Jahresmitte (30.06.) und zum Jahresende 
(31.12.) erfolgen. Die Kündigung muss dem Vorstand spätestens 4 Wochen vor dem Austrittsdatum vorliegen. 
 
Unterschrift:  

  

  

  

  

 

  

 

  

 


